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Die Richtigkeit dieser Annahme bestätigt sich aus den beiden oben ge­
nannten Überlieferungen. Nun entstand in Wiener Neustadt, einer baben­
bergischen Gründung des ausgehenden 12. Jahrhunderts an der Venediger 
Straße, vierzig Kilometer südlich von Wien31, ein Komplex von Fälschun­
gen32. Darunter befindet sich auch die angebliche Bestätigung eines Stadt­
rechtsprivilegs Kaiser Friedrichs II. von 1247 durch Herzog Ottokar von 
125133. In dieses Fridericianum inseriert erscheint ein älteres von 1237. 
Diese angeblichen Kaiserurkunden für Wiener Neustadt34 stimmen völlig 
mit jenen für Wien überein. Das angebliche Ottokarianum ist nicht er­
halten; die Abschrift im Wiener Neustädter Stadtbuch aus dem 14. Jahr­
hundert35 weist nun zwar außerordentlich viele Abschreibfehler auf, gibt 
aber das Fridericianum von 1237 in seiner wahrscheinlichen Erscheinungs­
form recht korrekt wieder: Invokation, Signumzeile, feierliche Datierung 
- in der oben vermuteten Fassung - finden sich, ja sogar die Nachzeich­
nung des Monogramms wurde versucht.

Die endgültige Bestätigung für die Richtigkeit unserer Annahme ergibt 
sich jedoch aus der Wilheringer Quelle des Chrysostomus Hanthaler. 
Hanthaler, dessen Ruf als Geschichtsforscher bekanntlich nicht makellos 
ist36, beruft sich beim Abdruck des Fridericianums von 1247 auf eine Mit­
teilung von Bernhard Pez37, gibt keine genaueren Angaben und kürzt bei 
der Wiedergabe ausgerechnet das Eschatokoll. Die späteren Drucke sind 
ihm wörtlich gefolgt38, ohne weitere Überlegungen zu den handschrift­
lichen Grundlagen anzustellen. Es war Gerhart Ladner, der sich im Zusam-
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